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Alg II und
Leistungen zur Eingliederung

Außer den finanziellen Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts sind im Rahmen
vom SGB II („Hartz IV) auch Leistungen zur Ein-
gliederung in Arbeit vorgesehen.

Ob Eingliederungsleistungen erforderlich
sind, wird vom persönlichen „Fallmanager“
(persönlicher Ansprechpartner des Arbeits-
suchenden) entschieden, der im Rahmen von
Ermessensentscheidungen (!) auf ein breites
Spektrum von Leistungen zurückgreifen kann.
Es sind auch Leistungen möglich, die aus dem
Bereich des SGB III (Arbeitslosengeld) stam-
men, aber auch diese können nur als Er-
messensleistung gewährt werden, selbst wenn
sie im SGB III für Arbeitslosengeldbeziehende
als Pflichtleistung vorgesehen sind.

Einzige Ausnahme: Leistungen zur Förde-
rung der Teilhabe behinderter Menschen am
Arbeitsleben sind nach SGB II dann Pflichtlei-
stungen, wenn dies auch im SGB III vorgese-
hen ist.

Konkrete Aussagen zu Förderhöhen und
Förderdauer sind nur schwer möglich, da sich
Ermessensleistungen u.a. dadurch auszeich-
nen, dass sie von verfügbaren Haushaltsmit-
teln abhängig sind und vom Fallmanager im
Einzelfall bewilligt werden.

Die erforderlichen Leistungen werden vom
Fallmanager durch eine Eingliederungs-
vereinbarung festgelegt, die i.d.R. zunächst für
6 Monate Geltung haben wird. Die Vereinba-
rung soll zwischen dem Fallmanager und dem
Alg II-Beziehenden gemeinsam geschlossen
werden. In der Eingliederungsvereinbarung
muss genau bestimmt sein, welche Leistun-
gen zur arbeitsmarktlichen Integration der Alg
II-Beziehende erhält. Darüber hinaus muss die
Eingliederungsvereinbarung bestimmen, wel-
che Bemühungen in welcher Form und Häu-
figkeit durch den Hilfebeziehenden erbracht
werden müssen.

Falls eine  Eingliederungsvereinbarung nicht
übereinstimmend zustande kommt, wird sie

vom Fallmanager einseitig durch Verwaltungs-
akt erteilt. Der Leistungsberechtigte hat mit
Sanktionen (vgl. Merkblatt B9 - Alg II und Sank-
tionen) zu rechnen, wenn er sich ohne wichti-
gen Grund und trotz Rechtsfolgenbelehrung
weigert, den in der Eingliederungs-
vereinbarung festgelegten Pflichten nachzu-
kommen.

In der Eingliederungsvereinbarung kann
auch vereinbart werden, welche Leistungen die
Personen erhalten, die mit dem Leistungs-
berechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft le-
ben. Diese Personen sind hierbei zu beteiligen.

Beispiele für EingliederungsleistungenBeispiele für EingliederungsleistungenBeispiele für EingliederungsleistungenBeispiele für EingliederungsleistungenBeispiele für Eingliederungsleistungen
sind:sind:sind:sind:sind:

r Beratung

r Vermittlung (auch durch Dritte)

r Erstattung von Bewerbungskosten und Rei-
sekosten für Vorstellungsgespräche

r Trainingsmaßnahmen

r Mobilitätshilfen (Beihilfen z.B. für Ausrüstung,
Trennungs- und Umzugskosten)

r Förderung der beruflichen Weiterbildung

r Förderung der Teilhabe behinderter Menschen
am Arbeitsleben

r Eingliederungszuschüsse

r Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

r Vermittlungsgutscheine
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Wenn für die Eingliederung in das Erwerbs-
leben erforderlich, können auch Kosten über-
nommen werden für

r Betreuung minderjähriger oder behinderter
Kinder

r Häusliche Pflege von Angehörigen

r Schuldnerberatung

r Suchtberatung

r Gewährung von Einstiegsgeld (zur Förderung
der Aufnahme einer abhängigen Beschäfti-
gung oder selbstständigen Tätigkeit)

Für Bezieher/-innen von Alg II ausgeschlos-
sen ist eine Unterstützung durch den Grün-
dungszuschuss nach dem SGB III zum Auf-
bau einer selbstständigen Existenz. Allerdings
kann das oben erwähnte Einstiegsgeld auch
für die Förderung der Aufnahme einer selbst-
ständigen Tätigkeit gezahlt werden. Die
Förderdauer beträgt längstens 24 Monate.

Außerdem können erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte, die eine selbständige, hauptberuf-
liche Tätigkeit aufnehmen oder ausüben, Dar-
lehen und Zuschüsse für die Beschaffung von
Sachgütern erhalten, die für die Ausübung der
selbständigen Tätigkeit notwendig und ange-
messen sind. Zuschüsse dürfen einen Betrag
von 5.000 EUR nicht übersteigen.

Es besteht auch die Möglichkeit, leistungs-
berechtigte Selbständige durch die Vermittlung
von Kenntnissen und Fertigkeiten zu unterstüt-
zen oder Beratung im Hinblick auf die Erhal-
tung oder Neuausrichtung der selbständigen
Tätigkeit zu fördern.

Zu den Eingliederungsleistungen gehören auch
die sog. „Arbeitsgelegenheiten“ („AGH“), die auch
als „1-Euro-Job“ bezeichnet werden. Auch wenn
diese Variante die öffentliche Diskussion bestimmt
und in der Praxis am häufigsten vorkommt, sind
aber auch sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnisse grundsätzlich zulässig.

Während diese Arbeitsgelegenheiten als Er-
messensentscheidung („Kann-Leistung“) für alle
Alg II-Beziehenden prinzipiell in Betracht kom-
men können, sollen erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, sogar unverzüglich (!) nach Be-
antragung von Leistungen zur Grundsicherung
für Arbeitsuchende in Arbeit, Ausbildung oder
Arbeitsgelegenheit vermittelt werden.

Eine Eingliederungsleistung stellen auch sog.
„Sofortangebote“ gem. § 15a SGB II dar, wo-
nach erwerbsfähigen Personen, die innerhalb der
letzten zwei Jahre weder Arbeitslosengeld noch
Alg II bezogen haben, bereits bei der Beantragung
von Alg II unverzüglich Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit angeboten werden sollen.


